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§ 52 HebG Deckung der Kosten –
Gremialbeitrag

 HebG - Hebammengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Der Gremialvorstand hat alljährlich bis längstens 15. November den Jahresvoranschlag für das folgende

Kalenderjahr aufzustellen.

2. (2)Der Gremialvorstand hat alljährlich bis längstens 30. April jedes Jahres den Rechnungsabschluß für das

abgelaufene Rechnungsjahr den beiden von der Hauptversammlung bestellten Rechnungsprüfern vorzulegen.

Diese haben den Rechnungsabschluß nach dessen Prüfung der Hauptversammlung vorzulegen.

3. (3)Zur Bestreitung der finanziellen Erfordernisse für die Durchführung der im § 40 dieses Bundesgesetzes

angeführten und dem Österreichischen Hebammengremium übertragenen Aufgaben, hat das Österreichische

Hebammengremium von seinen Mitgliedern Gremialbeiträge einzuheben.

4. (4)Der Gremialbeitrag ist bei Hebammen, die ihren Beruf im Dienstverhältnis ausüben,

1. 1.vom Dienstgeber einzubehalten und spätestens bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats dem

Österreichischen Hebammengremium abzuführen oder

2. 2.direkt durch das Österreichische Hebammengremium einzuheben.

Der Einhebungsmodus ist in der Beitragsordnung des Österreichischen Hebammengremiums festzulegen. Die

Beitragsordnung ist nach Genehmigung durch den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (§ 53

Abs. 2) in der Österreichischen Hebammenzeitung kundzumachen. Die Beitragsordnung tritt mit Kundmachung in

Kraft.

5. (5)Der Gremialbeitrag ist unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mitglieder des

Österreichischen Hebammengremiums in der Beitragsordnung festzulegen. Die Beitragsordnung kann nähere

Bestimmungen vorsehen, daß Mitglieder des Österreichischen Hebammengremiums, die den Hebammenberuf

nicht oder nicht ausschließlich im Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der

Beitragsordnung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die Errechnung des Gremialbeitrages

erforderlichen Angaben zu machen und auf Verlangen die geforderten Nachweise für die Richtigkeit dieser

Erklärung vorzulegen. Wird dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht entsprochen, wird die Höhe des

Gremialbeitrages auf Grund einer Schätzung festgelegt; bei der Schätzung ist auf alle für die Errechnung des

Gremialbeitrages bedeutsamen Umstände Bedacht zu nehmen.

6. (6)Rückständige Beiträge können durch politische Exekution eingetrieben werden.

In Kraft seit 26.06.2002 bis 31.12.9999
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